
4. Abgeordneter
Jan van
Aken
(DIE LINKE.)

In welchem Wert hat die Bundesregierung seit
dem 8. Juli 2014 Exportgenehmigungen für Is-
rael für Kriegswaffen, Munition für Kriegswaf-
fen einschließlich Flugkörpern (Kriegswaffen-
liste – KWL – Teil B) sowie wesentliche Be-
standteile dafür – soweit von der Kriegswaf-
fenliste Teil B erfasst – erteilt, und in welchem
Wert sind Kriegswaffen, Munition für Kriegs-
waffen einschließlich Flugkörpern sowie we-
sentliche Bestandteile dafür aus Deutschland
nach Israel seit dem 8. Juli 2014 ausgeführt
worden (bitte jeweils anhand der Kriegswaf-
fenliste Teil B aufschlüsseln)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Rainer Sontowski
vom 13. August 2014

Seit dem 8. Juli 2014 wurden keine Genehmigungen nach dem
Kriegswaffenkontrollgesetz zum Zweck der Ausfuhrbeförderung
nach Israel erteilt.

Seit dem 8. Juli 2014 wurden folgende, bereits vor diesem Datum ge-
nehmigte tatsächliche Ausfuhren von Kriegswaffen statistisch er-
fasst:

KWL-Nr. 18: 599 240 000 Euro

KWL-Nr. 57: 908 150 Euro.

5. Abgeordneter
Klaus
Ernst
(DIE LINKE.)

In welchem Zeitraum und auf welche Weise
werden die Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages in die kritische Prüfung des CETA-
Vertragstextes (CETA = Comprehensive Eco-
nomic and Trade Agreement) einbezogen –
mit Blick auf den bevorstehenden vorläufigen
Abschluss der Verhandlungen (vgl. www.bernd-
lange.de/aktuell/nachrichten/2014/365836.php;
bitte begründen)?
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